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Tatbeständen, sondern zur Begünstigung re
volutionärer Herrschaft: in diesem Fall soll 
durch Berufung auf ein nichtexistentes Ver
fassungsrecht die Tatsache verschleiert 
werden, daß die Behörden rechtmäßig und 
pflichtgemäß handeln bzw. Agitationsgrup
pen Gesetz und Hausrecht bredien wollen; 
außerdem soll ein angeblicher Widersprudi 
zwischen Verfassung und Verfassungswirk
lichkeit demonstriert und eine Art Verfas
sungsnotstand simuliert werden, der die 
Emanzipationsideologcn zu außergewöhn
lichen Mitteln berechtige.

Die politische Sprache muß also mit der 
Sprache der Verfassung übereinstimmen. Wo 
Unterschiede entstehen und geduldet wer
den, da ist Gefahr im Verzug: nämlich die 
Gefahr, daß der Verfassungskonsens ver
unreinigt und korrumpiert wird und nach
träglich eine trennscharfe Anwendung der 
Verfassung nicht mehr ermöglicht.

Zweitens muß die politische Sprache mit 
den sittlichen und religiösen Mindeststan
dards einer Gesellschaft übereinstimmen.

Aus diesem Grund muß die politische Spra
che und die Kritik der anarchischen oder 
despotischen Sprache ein Hauptgegenstand 
politischer Bildung werden.

Politische Herrschaft ist in emanzipatori- 
schen Gesellschaften nur in dem Maße mög
lich, als es gelingt, an die Stelle der un
gemessenen Ansprüche nach Befreiung die 
Institutionen rechtlicher Freiheit zu setzen, 
anders ausgedrückt: wenn in der Gesellschaft 
eine politikfähige Verständigungssprache 
gesprochen wird. Ohne eine solche Sprache 
entfallen die Voraussetzungen zu politischer 
Herrschaft. Was übrigbleibt, wäre die Alter
native zwischen Despotismus und Anarchie. 
Wir bedürfen daher einer streitbaren Ver
ständigung, so wie wir einer streitbaren 
Demokratie bedürfen. Zu dieser streitbaren 
Verständigung gehört die allfällige Unter
scheidung zwischen verfassungsmäßigen Frei
heiten und ideologischer Emanzipation, die 
die Freiheiten entwertet, der Inflation ver
gleichbar.

P a u l  L.  W e i n a c h t

STELLUNGNAHME
Oskar Simmels Beitrag »Die Ostpolitik des 
Vatikans« in »Communio« (6/1974, S. 555
567) habe ich mit Interesse gelesen, zumal 
ich unter demselben Titel im vergangenen 
Jahr einen Artikel veröffentlicht habe (in: 
»Aussenpolitik«, 24 [1973], S. 413-424).

Gegenüber Oskar Simmels Feststellungen 
wäre meines Erachtens vieles einzuwenden. 
Aus Zeitgründen beschränke ich mich auf 
zwei Punkte, einen Einschätzungs- und ei
nen Faktenfehler O. Simmels, die ich für 
gravierend halte:

ad 1: Im Gegensatz zu anderen sozialisti
schen Staaten haben alle Regierungen der 
Sowjetunion seit deren Bestand Kirchen
angelegenheiten als innere Sache betrachtet. 
Darum wurden von vornherein und konse
quent diplomatische Beziehungen zum Vati
kan oder jede Art vertraglicher Abmachun
gen mit ihm abgelehnt, denn der Vatikan

gilt als äußere Macht und zugleich als Inter
essenvertreter der katholischen Kirche. Alle 
Überlegungen zu einer seitens der UdSSR 
ersehnten diplomatischen Anerkennung 
durch den Vatikan -  besonders in der Früh
phase der Sowjetunion -  sind mithin reine 
Phantasieprodukte (vgl. S. 557 f.).

ad 2: Es ist falsch zu behaupten, daß »die 
Nuntien nach dem Wiener Kongreß die 
Doyens der Diplomatischen Korps sind« 
(S. 558). Im Gegenteil, man kann fast sa
gen: Der Artikel 4 Abs. 2 des Wiener Rang
reglements vom 19. März 1815 stellt eine 
Art von Kompromißformel dar, die das 
alte Privileg der Nuntien als geborene 
Doyens des Diplomatischen Korps aner
kannte, jedoch letztlich als nicht allgemein 
verbindlich erklärte. Damit steht es jeder 
Staatsregierung frei, der Anerkennung der 
historischen Ehrenstellung der päpstlichen
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Gesandten durch die damaligen katholischen 
Mächte (Kaisertum Österreich, Spanien, Por
tugal und Frankreich) beizutreten. Es ist zu 
betonen, daß vier der acht Signatarmädite 
des Wiener Rangreglements das Doyenat 
der Nuntien überhaupt nicht anerkannt ha
ben (Großbritannien, Preußen, Rußland, 
und Schweden). Weil gerade das Wiener 
Rangreglement keinerlei Sicherheit für den 
Vatikan in dieser für ihn so wichtig er
scheinenden Frage beinhaltet, sah er sich 
später immer wieder veranlaßt, das Doye
nat durch Sonderabmachungen oder Kon

kordatsartikel zu sichern (so im Latcran- 
vertrag, in den Konkordaten mit dem Deut
schen Reich, Spanien usw.). Gerade die Frage 
des Doyenats ist ein exzellentes Beispiel da
für, daß auch durch ständige Wiederholung 
seitens der römischen Kurie und der Ver
fechter ihrer Rechtspositionen ein Fictum 
nicht zum Factum wird. (Vgl. dazu K. Walf, 
Die Entwicklung des päpstlichen Gesandt
schaftswesens . . ., München 1966, 181 ff.)
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